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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1955

Norm

UWG §9 C2

Rechtssatz

Verkehrsgeltung wird noch nicht dadurch gescha/en, daß jemand ein Wort er3ndet und bisher als einziger gebraucht,

sondern erst dadurch, daß die Kundschaft das Wort mit einer bestimmten Unternehmung verbindet.
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